
informiert | BLÄK

Bayerisches Ärzteblatt 11/2019 3

Dieses Jahr befasst sich der Workshop IV mit der 
„Zukunft der Niederlassung“ und insbesondere 
mit der Entwicklung im Bereich der Medizini-
schen Versorgungszentren. 

Nach Begrüßung der Teilnehmer und kurzer 
Einleitung zum Ablauf des Workshops, stellte 
der stellvertretende Vorsitzende, Dr. Hans-Erich 
Singer, die zu diesem Thema gewonnenen Refe-
renten vor. Dipl.-Oec. (VWL) Univ. Dieter Walter, 
Präsenzberater – Praxisführung, schilderte die 
gesetzlichen Grundlagen und Möglichkeiten der 

Kooperationen in der vertragsärztlichen Versor-
gung. Anhand der von ihm dargestellten Zahl 
der niedergelassenen Ärzte in Einzelpraxis hob 
er hervor, dass derzeit immer noch 52 Prozent 
in Einzelpraxen tätig sind. Es lässt sich aber die 
Tendenz erkennen, dass die Niederlassungszahl 
in Form der Berufsausübungsgemeinschaft und 
dort in Gestalt von Medizinischen Versorgungs-
zentren zunimmt. In dem Zusammenhang wur-
den die Vorteile eines Kooperationszusammen-
schlusses, wie wirtschaftliche Überlegungen, die 
Work-Life-Balance, die Möglichkeit, sich kollegial 
auszutauschen und der Erhalt des Praxiswertes 
hervorgehoben. Abschließend gab er Tipps, wo 
sich niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte 
Rat für ihre berufliche Zukunft holen können.

Zu den Motiven der Niederlassung in eigener 
Praxis nahm Dr. Christian Fuchs, Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Phoniatrie 
und Pädaudiologie, anhand seiner beruflichen 
Entwicklung Stellung. Vor dem Schritt in die 
Niederlassung war er angestellter Arzt in ei-
ner HNO-Vertragsarztpraxis, die er schließlich 

als Praxisinhaber übernahm, nachdem ihm die 
Vorteile der Selbstständigkeit immer mehr be-
wusst wurden. Im Gegensatz zu seiner klinischen 
Tätigkeit, die sich meist auf ein enges Indikati-
onsgebiet beschränkt, schätzt er nun das sehr 
breite Behandlungsspektrum seines Fachgebietes 
in der Niederlassung. 

Den Vorträgen schloss sich eine breite Diskussion 
zu beiden Themen an, aus der sich teilweise vom 
Ausschuss vorbereitete Anträge zur Niederlas-
sung und auch zum Praxispersonal ergaben und 
aus der Mitte weitere Anträge, die Änderungen 
im Bereich der Medizinischen Versorgungszen-
tren fordern. 

Zum Schluss dankte Dr. Singer für die rege Dis-
kussion, aus der die Entschließungsanträge re-
sultierten und wünschte den Teilnehmern einen 
erfolgreichen Bayerischen Ärztetag 2019. 
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Workshop IV – Ausschuss „Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte“

Workshop III – „Ausschuss für Hochschulfragen“

Im Workshop III des Ausschusses für Hochschul-
fragen referierte Professor Dr. Matthias Frosch,  
Dekan der Medizinischen Fakultät Würzburg und 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, zum 
Thema „Clinician Scientist – Verbindung von Wei-
terbildung und Wissenschaft“. 

In verschiedenen anderen Bundesländern sind 
praktikable Regelungen getroffen, um die ärzt-
lich-klinische Tätigkeit während der klinisch-wis-
senschaftlichen Arbeit anzuerkennen. Deswegen 
soll der Grundstein gelegt werden, um auch für 
bayerische Fakultäten eine verlässliche Lösung der 
Annerkennung von Weiterbildungszeiten während 
der Clinician-Scientist-Phase sicherzustellen. 

Zur Erhaltung und Weiterentwicklung eines ho-
hen medizinischen Standards in Deutschland ist 
die klinische Forschung unerlässlich. Universitäts-
kliniken kommt für die Weiterentwicklung von 
Diagnostik und Therapie eine Schlüsselrolle zu. 
Wenn während der Tätigkeit als Clinician Scien-
tist klinische Tätigkeiten erbracht werden, die zur 
Weiterbildung zählen, so dürfen diese besonders 
engagierten Ärztinnen und Ärzte nicht benachtei-
ligt werden. Diese Tätigkeiten und Zeiten müssen 
für die Weiterbildung anerkannt werden. 

In der Systematik der Weiterbildungsordnung muss 
bei einem Antrag auf Annerkennung für die Weiter-
bildung folgendes gewährleistet sein:
» Strukturelle Voraussetzungen
» Definierte Weiterbildungsinhalte
» Prozentuale zeitliche Aufteilung zwischen
 klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit
» Umfang der Tätigkeit am Patienten

Es wurde eine Änderung der Weiterbildungordnung 
formuliert und es gibt das Commitment der Bay-
erischen Landesärztekammer, dass ein Verfahren 
der Vorabprüfung für die Anerkennung zur Wei-
terbildung stattfindet und Anträge formlos ge-
stellt werden können. Bis Ende des Jahres ist eine 

Vorlage seitens der Weiterbildungsgremien für die 
Antragstellung zugesagt. Damit wird Verlässlichkeit 
für den Antragsteller und die Kolleginnen und Kol-
legen geschaffen, die eine solche Stelle antreten.

Darüber hinaus legten die Mitglieder des Aus-
schusses einen Antrag über die Vergütung von rein 
ärztlich wissenschaftlichen Stellen analog zu den 
tariflichen Regelungen bei klinisch tätigen Ärzten 
vor. Des Weiteren wurden Anträge zur Erhöhung 
der Studienplätze in Humanmedizin, einschließlich 
der Möglichkeit der Verlängerung der Lebensar-
beitszeit, auch im Angestelltenverhältnis, sowie 
zur Herausnahme und Kostendeckung der ärzt-
lichen Leistungen aus dem DRG-System analog 
zum Pflegepersonalstärkungsgesetz gestellt.

Der Vorsitzende dankte allen Beteiligten, insbe-
sondere dem Referenten für seine eindrückliche 
Darstellung der Problematik sowie Dr. Rudolf Bur-
ger, M. Sc. als Hauptgeschäftsführer und Dr. Judith 
Niedermaier als Abteilungsleiterin des Weiterbil-
dungsreferats für die  vorgeschlagenen Regelungen.
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